
+++Pressemitteilung+++

AfD Fraktion Neustadt an der Weinstraße

Bewohnerparken in Neustadt: Viele Fragen – wenig Klarheit

Neustadt an der Weinstraße, 15. Mai 2025 – Die AfD-Fraktion im Stadtrat kritisiert die vagen 
Aussagen der Stadtverwaltung zum Thema Bewohnerparken und sieht darin eine zunehmende 
Verunsicherung der Anwohnerschaft. Hintergrund ist die Antwort der Stadtverwaltung auf eine 
Anfrage der AfD-Fraktion zur Entwicklung des Bewohnerparkens im Rahmen des 
Mobilitätskonzepts 2030+.

„Viele Bürger fragen sich, wie sich das Bewohnerparken künftig entwickeln wird. Doch die 
Verwaltung bleibt konkrete Aussagen schuldig“, erklärt Fraktionsvorsitzender Martin Rössler.
„Gerade weil immer mehr Anwohner auf diese Parkausweise angewiesen sind, wäre Transparenz 
das Gebot der Stunde.“

Die Zahl der ausgegebenen Bewohnerparkausweise ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen –
von 1.038 im Jahr 2020 auf 1.248 im Jahr 2024. Gleichzeitig kann die Stadtverwaltung keine 
konkrete Zahl verfügbarer Stellplätze nennen, da die Parkausweise für gesamte Zonen gelten 
und nicht für einzelne Plätze. Die AfD-Fraktion sieht darin eine Schieflage zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit.

Auch hinsichtlich möglicher Änderungen – wie etwa Gebührenerhöhungen, Einschränkungen 
oder Flächenverlagerungen – verweist die Stadt auf laufende Analysen. Konkrete 
Entscheidungen seien demnach noch nicht absehbar. Für die Bürger, so die AfD, bedeute dies: 
Planungsunsicherheit statt Klarheit.

Zudem sei unklar, wie und wann die betroffenen Anwohner sowie lokale Interessensgruppen wie 
die Willkomm Gemeinschaft in den Planungsprozess einbezogen werden. Die Stadt spricht zwar 
von Workshops, lässt aber offen, welche Rolle die Beteiligung tatsächlich spielen wird.

Die AfD-Fraktion wird den weiteren Verlauf der Fortschreibung des Parkraumkonzepts mit 
großem Interesse verfolgen und die Entwicklungen aufmerksam begleiten – insbesondere im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf die Anwohnerschaft, die Transparenz des Verfahrens und die 
tatsächliche Umsetzung der angestrebten Ziele.
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Anfrage: Entwicklung des Bewohnerparkens 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Weigel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 


im Zusammenhang mit dem bereits beschlossenen Mobilitätskonzept 2030+ sowie der aktuell 
laufenden Fortschreibung des Parkraumkonzepts bittet die AfD-Fraktion um die Beantwortung 
folgender Fragen: 


• Wie viele Anwohnerparkplätze stehen derzeit in der Innenstadt von Neustadt an der 
Weinstraße zur Verfügung? 
 


• Wie viele Bewohnerparkausweise wurden in den Jahren 2020 bis 2025 jeweils ausgegeben? 
(Bitte um jährliche Aufschlüsselung.) 
 


• Welche konkreten Änderungen bei den Bewohnerparkregelungen sind im Rahmen der 
Fortschreibung des Parkraumkonzepts im Kontext des Mobilitätskonzepts 2030+ 
vorgesehen? 
(z. B. Flächenreduzierung, Einschränkung der Gültigkeit) 
 


• Sind Gebührenerhöhungen für Bewohnerparkausweise im Zuge der Fortschreibung des 
Parkraumkonzepts geplant? 
 


• Wie wird sichergestellt, dass trotz möglicher Flächenumwidmungen weiterhin ausreichend 
Parkmöglichkeiten für Anwohnerinnen und Anwohner bestehen bleiben? 
 


• Ist vorgesehen, die betroffenen Anwohner sowie Interessenvertretungen wie die Willkomm 
Gemeinschaft frühzeitig und aktiv in die Planungen einzubeziehen? 


Begründung: 


Das Mobilitätskonzept 2030+ wurde vom Stadtrat bereits beschlossen und bildet den strategischen 
Rahmen für die künftige Mobilitätsentwicklung in Neustadt an der Weinstraße. Im Zuge seiner 
Umsetzung befindet sich das Parkraumkonzept derzeit in Fortschreibung.  
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Vor diesem Hintergrund ergeben sich Fragen hinsichtlich der Auswirkungen auf das Bewohnerparken 
in der Innenstadt. Von besonderem Interesse sind dabei die künftige Verfügbarkeit von 
Anwohnerparkplätzen, mögliche Gebührenanpassungen sowie etwaige Einschränkungen bei der 
Gültigkeit von Bewohnerparkausweisen. 


Neben der Anwohnerschaft sind auch innerstädtische Interessenvertretungen – wie die Willkomm 
Gemeinschaft – von möglichen Änderungen unmittelbar betroffen. Eine transparente 
Informationslage und eine frühzeitige Einbindung relevanter Akteure erscheinen daher aus Sicht der 
AfD-Fraktion wünschenswert. 


Wir bitten die Stadtverwaltung neben einer schriftlichen Beantwortung der Anfrage, diese auch in 
der kommenden Sitzung mündlich zu beantworten. 


 Mit freundlichen Grüßen 


 


Martin Rössler 
Fraktionsvorsitzender 
 
AfD-Fraktion Neustadt an der Weinstraße 
Postfach: 10 01 07 
67401 Neustadt 
 
Mobil: 0174 3305921 
Mail: m.roessler@alternative-neustadt.de 
Web: www.alternative-neustadt.de 


 
 


 
 



http://www.alternative-neustadt.de/
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STELLUNGNAHME ANFRAGE AFD ZUR EMTWICKLUNG DES BEWOHNERPARKENS  
 
Frage 1: Wie viele Anwohnerparkplätze stehen derzeit in der Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße zur 
Verfügung?  
 
Die ausgestellten Bewohnerparkausweise berechtigen zur flächendeckenden Nutzung der öffentlichen Stell-
plätze innerhalb der jeweiligen Parkzonen (Zone 1, Zone 2 und Zone 3).  
 
Nicht in die Gültigkeit der Bewohnerparkausweise einbezogen sind folgende Flächen: 


 Parkplatz „Alter Turnplatz“ (Exterstraße) 
 Parkplatz Friedrichstraße („Krasemannparkplatz“) 
 Parkplatz Bachgängel West (Manfred-Vetter-Straße) 
 Parkplatz Hetzelstraße / Ecke Talstraße 
 Parkplatz Brunnenstraße (private Parkfläche) 
 Stellplätze in der Bahnhofstraße unmittelbar vor dem Postgebäude 


 
Darüber hinaus bestehen in folgenden Straßenzügen bzw. -abschnitten ausschließlich für Bewohner reservierte 
Stellflächen: Klausengasse, Gerichtsstraße, Arndtstraße, Volksbankstraße, Schwesternstraße sowie Karolinen-
straße. 


 
Da mit Ausnahme der oben genannten Einschränkungen die Bewohnerparkausweise flächendeckend für die öf-
fentlichen Stellflächen in den Zonen 1 bis 3 gelten und die Nutzungsmöglichkeiten nicht auf konkret ausgewie-
sene Einzelplätze beschränkt sind, ist eine konkrete Angabe zur Anzahl der Bewohnerparkplätze im Innenstadt-
bereich nicht möglich. 
 
Nähere Informationen zum Bewohnerparken, insbesondere die Zonenpläne und geltenden Richtlinien, sind auf 
der Homepage der Stadt unter https://www.neustadt.eu/Wirtschaft-Verkehr/Mobilit%C3%A4t-Verkehr/Auto-
verkehr-Parken/Parken-in-der-Stadt/Bewohnerparken/ zu finden.  
 
 
Frage 2: Wie viele Bewohnerparkausweise wurden in den Jahren 2020 bis 2025 jeweils ausgegeben? (Bitte um 
jährliche Aufschlüsselung.) 


 
 2020: 1.038 
 2021: 1.081 
 2022: 1.112 
 2023: 1.116 
 2024: 1.248 
 2025: 1.065 (Stand: 18.04.2025) 


 
 


Fragen 3 und 4: 


 Welche konkreten Änderungen bei den Bewohnerparkregelungen sind im Rahmen der Fortschreibung 
des Parkraumkonzepts im Kontext des Mobilitätskonzepts 2030+ vorgesehen? (z. B. Flächenreduzie-
rung, Einschränkung der Gültigkeit) 



https://www.neustadt.eu/Wirtschaft-Verkehr/Mobilit%C3%A4t-Verkehr/Autoverkehr-Parken/Parken-in-der-Stadt/Bewohnerparken/

https://www.neustadt.eu/Wirtschaft-Verkehr/Mobilit%C3%A4t-Verkehr/Autoverkehr-Parken/Parken-in-der-Stadt/Bewohnerparken/
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 Sind Gebührenerhöhungen für Bewohnerparkausweise im Zuge der Fortschreibung des Parkraumkon-
zepts geplant?  


 
Im Zuge der Fortschreibung des Parkraumkonzepts, welches derzeit unter Beachtung der strategischen Ziele 
des Mobilitätskonzepts 2030+ erarbeitet wird, ist auch eine Überprüfung der bestehenden Bewohnerparkrege-
lungen vorgesehen. Ziel ist es, das Bewohnerparken zukunftsfähig, sozial ausgewogen und unter Berücksichti-
gung der gesamtstädtischen Mobilitätsziele weiterzuentwickeln. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt können jedoch noch keine konkreten Aussagen zu möglichen Änderungen – etwa in 
Bezug auf die Flächenverfügbarkeit, Gültigkeitsregelungen oder Gebührenstrukturen – getroffen werden. Zu-
nächst erfolgt eine detaillierte Bestandsaufnahme der Parksituation sowie eine Analyse der tatsächlichen Aus-
lastung. Erst auf Basis dieser Daten und unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen wird ein 
Gesamtkonzept entwickelt, das gegebenenfalls auch Anpassungen im Bereich des Bewohnerparkens umfasst. 
 
Die Verwaltung legt Wert darauf, in diesem Prozess Transparenz zu schaffen und die unterschiedlichen Interes-
senlagen – insbesondere die Belange der Anwohnerinnen und Anwohner – ausgewogen zu berücksichtigen. 


 
 
Frage 5: Wie wird sichergestellt, dass trotz möglicher Flächenumwidmungen weiterhin ausreichend Parkmög-
lichkeiten für Anwohnerinnen und Anwohner bestehen bleiben?  


 
Ziel der Überarbeitung des Parkraumkonzeptes ist es, im Sinne eines ausgewogenen Mobilitätsmixes tragfähige 
Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen an eine nachhaltige Stadtentwicklung als auch dem 
berechtigten Bedarf der Anwohnerschaft nach Parkraum gerecht werden. 
 
Nach aktuellem Stand sind keine Flächenumwidmungen geplant, die sich nachteilig auf den bestehenden Park-
raum für Anwohnerinnen und Anwohner auswirken würden. 


 
 
Frage 6: Ist vorgesehen, die betroffenen Anwohner sowie Interessenvertretungen wie die Willkomm Gemein-
schaft frühzeitig und aktiv in die Planungen einzubeziehen?  
 
Die Einrichtung und Ausgestaltung von Bewohnerparkbereichen obliegt den zuständigen Straßenverkehrsbehör-
den und erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere gemäß § 45 Abs. 1b Nr. 2a der Stra-
ßenverkehrs-Ordnung (StVO). Die Entscheidung über Lage, Umfang und Ausgestaltung von Bewohnerparkrege-
lungen ist somit eine originäre Verwaltungsaufgabe im Rahmen der geltenden straßenverkehrsrechtlichen Vor-
schriften. 
 
Im Zuge der Erstellung des neuen Parkraumkonzepts wird eine strukturierte Beteiligung verschiedener Interes-
sensgruppen in Form von Workshops sichergestellt. Etwaige Anpassungen oder Erweiterungen des Bewohner-
parkens erfolgen erst nach Abschluss dieses Prozesses und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse. 
 
 
GEZ. 


ANDREAS RÜCKER | SACHGEBIETSLEITUNG 313 


THORSTEN VÖLKER | LEITUNG FACHBEREICH 3 







Das Bild wurde von der AfD-Fraktion Neustadt a. d. Wstr. erstellt und kann im Rahmen der
Berichterstattung gerne verwendet werden.

Anlage:
– Anfrage der AfD-Fraktion vom 15.04.2025
– Stellungnahme der Stadtverwaltung Neustadt a. d. Wstr. vom 15.05.2025

Viele Grüße
Martin Rössler

Fraktionsvorsitzender

AfD-Fraktion im Stadtrat Neustadt an der Weinstraße
Postfach: 10 01 07
67401 Neustadt

Mobil: 0174 3305921
Mail: m.roessler@alternative-neustadt.de
Web: www.afd-nw.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender
und vernichten Sie diese E-Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.
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